Gemeindeverwaltungsverband Raum Bad Boll

Verbandsversammlung am 26.11.2025 TOP 4/6ffentlich
Sachbearbeiter: Michael Deil3, GVV Raum Bad Boll

Interkommunale Warmeplanung - Annahme der Erweiterungsangebote

1. Stand der Angelegenheit

Im Jahr 2022 haben die Verbandsgemeinden beschlossen, interkommunale Warme-
planungen fur die Verbandsgemeinden zu erstellen. Zu diesem Zeitpunkt bestand flr
Gemeinden unter 20.000 Einwohnern keine gesetzliche Verpflichtung zur kommuna-
len Warmeplanung.

Die Erstellung der Warmeplane wurde nach der VwV freiwillige kommunale Wé&rme-
planungen mit 80 % vom Land Baden-Wurttemberg tUber den Projekttrager Karlsruhe
(PTKA-BWP) bezuschusst. Auf dieser Basis bildeten sich:

> Konvoi Ost (Bad Boll, Dirnau, Gammelshausen) und
> Konvoi West (Zell u. A., Aichelberg, Hattenhofen).

Fur beide Konvois wurden die Warmeplane erstellt und Zuschiisse durch das Land
BW bewilligt:

> Konvoi Ost: Aufwendungen 64.488,40 €, bewilligter Zuschuss 51.538,40 €
> Konvoi West: Aufwendungen 63.403,00 €, bewilligter Zuschuss 50.576,00 €

Seit 01.01.2024 gilt das Warmeplanungsgesetz des Bundes (WPG) nach dem grund-
satzlich alle Stadte und Gemeinden in Deutschland verpflichtet sind, eine kommunale
Warmeplanung zu erstellen.

Die beiden Konvoifuhrer wurden im Oktober dieses Jahres vom Ministerium fir Um-
welt, Klima und Energiewirtschaft BW angeschrieben, dass anstelle der bewilligten
Forderung auch die Mdglichkeit bestliinde, einen finanziellen Ausgleich Uber pauscha-
lierte Konnexitatszahlungen in Anspruch zu nehmen.

Bei Inanspruchnahme der Konnxitatszahlungen ist eine Warmeplanung nach den Vor-
gaben des Warmeplanungsgesetzes (WPG) zu erstellen. Im Vergleich zur VwV frei-
willige kommunale Warmeplanung (KWP) umfasst das WPG:




starkere Offentlichkeitsbeteiligung,

genauere Ausweisung von Eignungsgebieten (8 18 WPG),

detaillierte Darstellung der Versorgungsoptionen fur das Zieljahr (8 19 WPG),
Bewertung nach Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit, Realisierungsrisiken
und THG-Emissionen.

YV VVY

Die Konnexitatsmittel nach § 34a KlimaG BW werden pauschaliert gewahrt - unabhéan-
gig von den tatsachlichen Projektkosten. Gemald § 34a Abs. 3 KlimaG BW erhalten
Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern in den Jahren 2025 - 2028 jeweils
10.000 € plus 0,22 € je Einwohner und in den Jahren 2029 und 2030 jeweils 3.000 €
plus 0,09 € je Einwohner.

Zur Anpassung an das WPG liegen fur beide Konvois Erweiterungsangebote der RES
Uber jeweils 23.038,40 € vor.

Die Angebote sind der Sitzungsvorlage auf den Seiten 11 - 13 (Konvoi Ost) und auf
den Seiten 15 - 17 (Konvoi West) beigeftgt.

Da die Konnxitatszahlungen pauschaliert, unabhangig von den tatsachlichen Aufwen-
dungen des Warmeplans gewahrt werden, ergeben sich deutliche Uberschisse zu-
gunsten der Verbandsgemeinden.

Finanzbilanz Konvoi Ost

Gesamtkosten: 87.526,80 €

Konnexitatszahlungen: 147.408,56 €

Uberzahlung: 59.881,76 €

Ersparter Eigenanteil nach der VwV freiwilige kommunale Warmeplanung:
12.950,00 €

Finanzieller Vorteil unter Beriicksichtigung des ersparten Eigenanteils nach der
VwV freiwillige Warmeplanung: 72.831,76 €

YV V VYV
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Finanzbilanz Konvoi West

Gesamtkosten: 86.441,40 €

Konnexitatszahlungen: 145.748,60 €

Uberzahlung: 59.307,20 €

Ersparter Eigenanteil nach der VwV freiwilige kommunale Warmeplanung:
12.827,00 €

Finanzieller Vorteil unter Beriicksichtigung des ersparten Eigenanteils nach der
VwV freiwillige Warmeplanung: 72.134,20 €

YV V V V
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Die detaillierten Berechnungen kdonnen den Seiten 5 und 6 der Sitzungsvorlage ent-
nommen werden.

Zudem ist auf den Seiten 7 - 9 der Sitzungsvorlage ein Infoblatt des Ministeriums fur
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft beigefiigt, warum die Konnxitatszahlungen héher
sind als die bisherige Landesférderung ausfallen. Das Infoblatt erlautert ebenfalls die
erweiterten Anforderungen des Warmeplanungsgesetzes.
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Der Verwaltungsrat hat sich in der Sitzung am 10.11.2025 im Sinne eines einheitlichen
Vorgehens daftir ausgesprochen, den Gemeinderatsgremien die Annahme der Erwei-
terungsangebote der RES zu empfehlen und die erweiterten Warmeplanungen nach
dem Warmeplanungsgesetz zu erstellen.

2. Beschlussvorschlag

Im Sinne eines einheitlichen Vorgehens spricht sich die Verbandsversammlung daftr
aus, den Gemeinderatsgremien vorzuschlagen, die Erweiterungsangebote der RES
Uber jeweils 23.038,40 € anzunehmen und die erweiterten Warmeplanungen nach
dem Warmeplanungsgesetz zu erstellen.

Bad Boll 11.11.2025

gez. Michael Deil3

Anlagenubersicht

Berechnung Liquiditatsvorteil Konnexitatszahlungen Konvoi Ost (Seite 5)
Berechnung Liquiditatsvorteil Konnexitatszahlungen Konvoi West (Seite 6)
Informationsblatt des Ministeriums fir Umwelt, Klima und Energiewirtschaft BW
(Seiten 7 - 9)

» Erweiterungsangebot RES Konvoi Ost vom 31.10.2025 (Seiten 11 - 13)

» Erweiterungsangebot RES Konvoi West vom 31.10.2025 (Seiten 15 - 17)

YV VYV







Kommunale Warmeplanung
Konvoi Voralb-Ost: Bad Boll - Diirnau - Gammelshausen

Alternative mit Konnexitatszahlungen

Da es sich um geseitzlich festgelegte pauschale Zuweisungen handelt und nicht um Fordermittel, missen die Gemeinden dem Land oder den

Abrechnung Zuschuss
Gesamtkosten RES Gemeinde Einwohner % Kostenanteil Zuschuss BW  Zuschussanteil Eigenanteil
64.488,40 € Bad Boll 5.243 59,07% 38.092,91 € 51.538,40 € 30.443,42 € 7.649,49€
Darnau 2.191 24,68% 15.918,67 € 12.722,02 € 3.196,65 €
Gammelshausen 1.442 16,25% 10.476,82 € 8.372,96 € 2.103,86 €
64.488,40 € 8.876 100,00% 64.488,40 € 51.538,40 € 12.950,00 €

Regierungsprasidien keine Schlussabrechnung vornehmen und keine Verwendungsnachweise vorlegen.

Tabelle 1: Konnexitdtszahlungen fiir die Warmeplanung

Grolle Kreisstadte und Stadtkreise Gemeinden 2 10.000 EW (wenn sie Gemeinden = 10.000 EW*

nicht Gr. Kreisstadt oder Stadtkreis

sind)*
2025- 2028
jahrl. pauschale Zuweisung 5.000 € 14.000 € 10.000 €
Einwohnerbezogener Anteil 0,09 €/EW 0,22 £/EW 0,22 £€/EW
2029 und 2030
jahrl. pauschale Zuweisung 5.000 € 5.000 £ 3.000 €
Einwohnerbezogener Anteil 0,09 £/EW 0,09 £/EW 0,09 £/EW

*Die angegebenen Zahlungen gelten nur fir Gemeinden, die noch keine Fordermittel fiir freiwillige KWP erhalten haben (siehe § 34a Abs. 4 KlimaG BW)

bisher angefallene Kosten RES 64.488,40 €
Erweiterungsangebot RES 23.038,40€
Summe 87.526,80€
GesamtkostenRES = Gemeinde Einwohner % Kostenanteil Konnexitatszahlungen BW Saldo Vorteil geg. Zuschuss
2025 2026 2027 2028 2029 2030 Summe Erstattungen-Kosten
87.526,80 € Bad Boll 5.243 59,07% 51.701,56 € 11.153,46 € 11.153,46 € 11.153,46 € 11.153,46 € 3.471,87€ 3.471,87 € 51.557,58€ - 143,98 € 7.505,51€
Dirnau 2.191 24,68% 21.605,59 € 10.482,02 € 10.482,02 € 10.482,02 € 10.482,02 € 3.197,19€ 3.197,19€ 48.322,46 € 26.716,87 € 29.913,52¢€
Gammelshausen 1.442 16,25% 14.219,65 € 10.317,24 € 10.317,24 € 10.317,24 € 10.317,24 € 3.129,78 € 3.129,78 € 47.528,52 € 33.308,87 € 35.412,73€
8.876 100,00% 87.526,80 € 31.952,72 € 31.952,72 € 31.952,72€ 31.952,72 € 9.798,84 € 9.798,84€  147.408,56 € 59.881,76 € 72.831,76 €
11.11.2025

Bau- und Ordnungsamt
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Kommunale Warmeplanung

Konvoi Voralb-West: Zell u. A. - Aichelberg - Hattenhofen

Abrechnung Zuschuss
Gesamtkosten RES Gemeinde Einwohner % Kostenanteil Zuschuss BW  Zuschussanteil Eigenanteil
63.403,00 € Zellu. A. 3.112 42,57% 26.991,81€ 50.576,00 € 21.531,12€ 5.460,69 €
Aichelberg 1.279 17,50% 11.093,36 € 8.849,07 € 2.244,29€
Hattenhofen 2.919 39,93% 25.317,83€ 20.195,81¢€ 5.122,03 €
63.403,00 € 7.310 100,00% 63.403,00 € 50.576,00 € 12.827,00 €

Da es sich um geseitzlich festgelegte pauschale Zuweisungen handelt und nicht um Fordermittel, missen die Gemeinden dem Land oder den

Regierungsprasidien keine Schlussabrechnung vornehmen und keine Verwendungsnachweise vorlegen.

Tabelle 1: Konnexitdtszahlungen fiir die Warmeplanung

Grofte Kreisstadte und Stadtkreise

Gemeinden 2 10.000 EW (wenn sie
nicht Gr. Kreisstadt oder Stadtkreis
sind)*

Gemeinden < 10.000 EW*

2025- 2028

jahrl. pauschale Zuweisung 5.000 € 14.000 € 10.000 €
Einwohnerbezogener Anteil 0,09 €/EW 0,22 £/EW 0,22 £€/EW
2029 und 2030

jahrl. pauschale Zuweisung 5.000 € 5.000 £ 3.000 €
Einwohnerbezogener Anteil 0,09 £/EW 0,09 £/EW 0,09 £/EW

Alternative mit Konnexitatszahlungen

*Die angegebenen Zahlungen gelten nur fir Gemeinden, die noch keine Fordermittel fiir freiwillige KWP erhalten haben (siehe § 34a Abs. 4 KlimaG BW)

bisher angefallene Kosten RES 63.403,00 €
Erweiterungsangebot RES - unterstellt 23.038,40€
Summe 86.441,40€
GesamtkostenRES = Gemeinde Einwohner % Kostenanteil Konnexitatszahlungen BW Saldo Vorteil geg. Zuschuss
2025 2026 2027 2028 2029 2030 Summe Erstattungen-Kosten
86.441,40 € Zellu. A. 3.112 42,57% 36.799,68 € 10.684,64 € 10.684,64 € 10.684,64 € 10.684,64 € 3.280,08 € 3.280,08 € 49.298,72 € 12.499,04 € 17.959,73 €
Aichelberg 1.279 17,50% 15.124,29€ 10.281,38 € 10.281,38 € 10.281,38 € 10.281,38 € 3.115,11€ 3.115,11€ 47.355,74 € 32.231,45€ 34.475,74 €
Hattenhofen 2.919 39,93% 34.517,43 € 10.642,18 € 10.642,18 € 10.642,18 € 10.642,18 € 3.262,71€ 3.262,71€ 49.094,14 € 14.576,71€ 19.698,73 €
7.310 100,00% 86.441,40€ 31.608,20 € 31.608,20 € 31.608,20 € 31.608,20 € 9.657,90 € 9.657,90€  145.748,60 € 59.307,20 € 72.134,20 €
11.11.2025
Michael Deif3

Excel entwickelt von Andreas Milde
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Ministerium fiir Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Wiirttemberg, Referat 62 Warmewende, Stand 9. Oktober 2025

Warum sind die Ausgleichszahlungen fiir die Warmeplanung nach dem Wiarmeplanungsgesetz (WPG) héher als die bereitge-
stellten Mittel im Landesforderprogramm fiir die bisherige landesrechtliche kommunale Warmeplanung?

¢ Vollkostenerstattung vs. Férderquote 80 Prozent

Die Ausgleichszahlungen flr die verpflichtende Warmeplanung nach den neuen Regelungen des WPG ist als Vollkostenerstat-
tung kalkuliert, wahrend die Gemeinden bei der freiwilligen kommunalen Warmeplanung nach den bisherigen landesrechtli-
chen Regelungen mit einer Férderquote in Hohe von bis zu 80 Prozent unterstitzt werden.

e Detailliertere Offentlichkeitsbeteiliqung laufend und mehrfach

Die Offentlichkeit ist im Warmeplanungsprozess nach dem WPG laufend und mehrfach zu beteiligen, so sind etwa der Be-
schluss zur Warmeplanung und die Ergebnisse der Eignungsprifung, der Bestands- und der Potenzialanalyse unverzlglich zu
veroffentlichen. Nach Erstellung des Zielszenarios, der Einteilung des beplanten Gebiets in voraussichtliche Warmeversor-
gungsgebiete, den Warmeversorgungsarten fur das Zieljahr und der Umsetzungsstrategie sind diese ebenfalls zu veréffentli-
chen. AnschlieBend kénnen Stellungnahmen zu den gesamten verdffentlichten Daten und Entwirfen abgegeben werden.

o Beteiligung Dritter ist umfangreicher und detaillierter geregelt

Im Warmeplanungsprozess nach dem WPG ist konkret vorgegeben, welche Stellen friihzeitig und fortlaufend zu beteiligen
sind: Betreiber von Energieversorgungs- und Wérmenetzen, jede natirliche und juristische Person, die als zukiinftiger Betrei-
ber eines Energieversorgungs- oder Warmenetzes innerhalb des beplanten Gebietes absehbar in Frage kommt. Zusatzlich
eine groBe Zahl fakultativ zu beteiligender Interessentréger, wie zum Beispiel das Handwerk, die je nach den lokalen Verhalt-
nissen nicht auBer Acht gelassen werden kénnen.

¢ Neue Inhalte und Verfahrensschritte

Bei der Warmeplanung nach dem WPG sind neue Verfahrensschritte zu durchlaufen, die Eignungspriifung, Darstellung der
Warmeversorgungsarten fir das Zieljahr oder die Einteilung des beplanten Gebiets in voraussichtliche Warmeversorgungsge-
biete fir die Zwischen-Betrachtungszeitpunkte 2030 und 2035 (vereinfachtes Verfahren nur 2030).
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Energieinfrastrukturplanungen / integrierte Energieplanung

Fir die integrierte Energieplanung ist ein enger Abstimmungsprozess mit den Betreibern der Strom-, Gas- oder Warmenetzinf-
rastruktur erforderlich. Es handelt sich um einen sehr dynamischen Prozess, in dem sich die Planungen der Unternehmen und
der Gemeinde gegenseitig beeinflussen. Die §§ 8, 9 und 28 WPG enthalten insoweit umfangreiche neue Aufgaben.

Umfangreichere Darstellungen im Warmeplan nach dem WPG

Die Darstellung der Ergebnisse ist in Anlage 2 (zu § 23) WPG sehr konkret und kleinteilig vorgegeben, in vielen Fallen sind die
Ergebnisse radumlich differenziert abzubilden (Hinweis: im vereinfachten Verfahren kann auf einzelne Darstellungen verzichtet
werden).

Maximale Freiheitsgrade fiir die Kommunen

Die Gemeinden werden mit den Konnexitatsmitteln in die Lage versetzt, eigenstandig eine Warmeplanung durchzufiihren,
ohne dass eine Konvoibildung notwendig ist. Die kommunalen Landesverbdnde haben groBen Wert darauf gelegt, die Ent-
scheidungsfreiheit der Gemeinden an dieser Stelle nicht einzuschranken.

Teuerungsrate / Inflation

Im Vergleich zur Kalkulation der urspriinglichen kommunalen Warmeplanung fur die verpflichteten Stadtkreise und GroRBen
Kreisstadte sowie des Forderprogramms in den Jahren 2019/2020 wurde der finanzielle Ausgleich auch inflationsbereinigt
kalkuliert (von 2019 bis 2025 liegt die Gesamtteuerungsrate laut dem Institut der deutschen Wirtschaft bei rund 20 Prozent).
Nach der Umsetzung des WPG in samtlichen Bundesléandern ist damit zu rechnen, dass es zu zeitweisen Engpéssen bei den
Dienstleistern kommt, dies flihrt zu steigenden Preisen.
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Zeitvorteile bei friihzeitiger Warmeplanung

Das Verfahren nach dem bisherigen Landesrecht, das flr das Landesférderprogramm mafBgebend ist, ist deutlich einfacher
und zlgiger und Birgerinnen und Blirger sowie Unternehmen bekommen durch den fritheren Beginn schneller Klarheit dar-
Uber, welche relevanten Warmeversorgungsoptionen bestehen. Ebenso haben Gemeinden eine bessere Position im Wettbe-
werb um Férdermittel fir UmsetzungsmaBRnahmen und sie gelangen schneller von der Planung in die Umsetzung der Warme-
wende.

Konnexitat fiir die Fortschreibung endet nicht mit dem Jahr 2030

Um den Haushaltsgesetzgeber nicht libermaBig zu binden, wurde bei der Konnexitdt geman § 34a KlimaG BW nach dem
Jahr 2030 ein formaler Schnitt gemacht. Die gesetzlichen Pflichten zur Warmeplanung gelten aber auch noch danach. Des-
wegen wird es eine Anschlussregelung geben, bei der aktuelle Entwicklungen und neue Erkenntnisse, zum Beispiel hinsicht-
lich der Kosten, einflieBen werden. Eine vorzeitige Uberarbeitung der Konnexitatsregelungen kénnte im Gesetzgebungsver-
fahren auch mit nicht vorhersehbaren Unwéagbarkeiten einhergehen, zum Beispiel im Hinblick auf die Gesamthdhe der Kon-
nexitdtszahlungen und die etwaige Kirzung eher groBzlgiger Einzelregelungen.
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Beratung —
und Planung =

ANGEBOT A0752-02

VOM
31.10.2025

PROJEKT

Erweiterung des kommunalen Warmeplans im Rahmen eines Konvois
entsprechend den Anforderungen des Warmeplanungsgesetzes (WPG) fur die
Gemeinden Bad Boll, Durnau und Gammelshausen

T L L T —

Gemeinde Bad Boll
Hauptstralie 94
73087 Bad Boll

- nachstehend ,Gemeinde” genannt -

ANBIETER

Rationelle Energie Sud GmbH
Eybstral3e 98
73312 Geislingen an der Steige

- nachstehend ,RES” genannt -
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Angebot A0752-02 Bad Boll, Konvoi KWP Seite 2 von 3

1 PRAAMBEL

Der Klimawandel gehdrt zu den grofsten Herausforderungen unserer Zeit. Um ihm wirksam ent-
gegenzuwirken, ist ein engagierter Klimaschutz unerlasslich. Den gesetzlichen Rahmen fur die Kli-
maschutzpolitik des Landes setzt das Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-
Wuarttemberg (KlimaG BW), zuletzt novelliert am 29.07.2025.

Bisher wurde bereits der Auftrag an die RES fur eine kommunale Warmeplanung fur die Gemein-
den Bad Boll, Durnau und Gammelshausen nach dem KlimaG BW vergeben, welche vom Land mit
80% gefordert wurde.

Nach aktueller Lage konnen nun anstelle der bewilligten Forderung, Konnexitatszahlungen in An-
spruch genommen werden. Diese fallen in der Regel hoher aus als die Forderung und es ist kein
Eigenanteil der Kommune zu tragen.

Der Warmeplan nach WPG hat auch keine rechtliche AuBenwirkung (wie derjenige nach KlimaG
BW) und begrindet keine einklagbaren Rechte oder Pflichten.

Mit den Konnexitatszahlungen ist eine Warmeplanung nach den Vorgaben des Warmeplanungs-
gesetzes (WPG) verbunden. Diese umfasst u.a.:

starkere Offentlichkeitsbeteiligung,

genauere Ausweisung von Eignungsgebieten (8 18 WPG),

detaillierte Darstellung der Versorgungsoptionen fur das Zieljahr (8 19 WPG),
Bewertung nach Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit, Realisierungsrisiken und
THG-Emissionen.

Entsprechend dem KlimaSchG BW werden pro Gemeinde (Kleiner 10.000 EW) fur die Jahre 2025-
2028 jeweils 10.000 € und 22 ct/Einwohner jahrlich als Konnexitatszahlung vergutet. FUr die Jahre
2029 und 2030 sind 3.000 € pro Gemeinde und 9 ct/Einwohner vorgesehen. Es stehen also deut-
lich mehr Mittel zur Verfagung als bei der Férderung Uber das Land (nach unserer Berechnung
fur den Konvoi ca. 95.000 € brutto mehr!), welchen geringere zusatzliche Kosten durch den Mehr-
aufwand gegeniberstehen, siehe auch Homepage KEA (KEA Klimaschutz- und Energieagentur Ba-
den-Wuarttemberg GmbH: KlimaG BW: 834 | Finanzieller Ausgleich | Warmewende):

,Da es sich um gesetzlich festgelegte pauschale Zuweisungen handelt und nicht um Fordermittel,
mussen die Gemeinden dem Land oder den Regierungsprasidien keine Schlussabrechnung vor-
nehmen und keine Verwendungsnachweise vorlegen.”

2 TERMINE

Die Termine zur Bearbeitung werden nach individueller Vereinbarung abgestimmt.

Rationelle Energie Stid GmbH Aufsichtsratvorsitzender Jens Buchholz Bankverbindung

Eyt Geschiftsfithrer Matthias Weihermann Kreissparkasse Goppinger ;".»; > 7;"'.' = "‘-.‘_
73312 Geislingen/Steige IBAN DE49 61 3 64 e g~ 3
Telefon 073319529 Registergericht Ulm HRB 540903 BIC GOPSDE6GXXX (N 3 :

E-Mail infc Steuernummer 63086/77307 s AL

Internet >‘4 Ust.-Id-Nr. DE 159 237 535 Seite 12



https://www.kea-bw.de/waermewende/34-klimag-bw-finanzieller-ausgleich
https://www.kea-bw.de/waermewende/34-klimag-bw-finanzieller-ausgleich
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Angebot A0752-02 Bad Boll, Konvoi KWP Seite 3von 3

3  VERGUTUNG

3.1 Ermittlung der Vergiitung

FUr die Erweiterung des kommunalen Warmeplans und der Anpassung auf das WPG, haben wir
fur die beschriebenen Positionen folgenden Aufwand (jeweils netto) errechnet:

1. Zusatzliche Einbindung der Netzbetreiber §7 WPG 1.320,00 £
2. Zusatzliche Eignungsprufung nach 814 WPG 880,00 €
3. Geanderte Einteilung in Warmegebiete 818 WPG 9.900,00 €
4. Neue Darstellung Warmeversorgungsarten 819 WPG 660,00 €
5. Weitere geforderte Informationen an die Netzbetreiber 880,00 €
6. Anpassung der Umsetzungsstrategie und Malinahmen 820 WPG 1.320,00 €
7. Einarbeiten der Anderungen in den Abschlussbericht 3.520,00 €
8. Nochmalige Offentlichkeitsbeteiligung und Auslegung 880,00 €
Zusatzliche Planungskosten fur die Erweiterung nach WPG 19.360,00 €
zzgl. 19 % MwsSt. 3.678,40 €
Gesamthonorar (brutto) 23.038,40 €

Es sind ansonsten keine zusatzlichen Leistungen angeboten.

3.2 Besondere Leistungen

Besondere Leistungen fur die Technische Ausrustung werden nach Aufwand abgerechnet und
wie folgt nach Zeitaufwand vergutet:

e fUr den Projektleiter 110,00 € (netto zzgl. MwSt.)
e fUr den Planungsingenieur 95,00 € (netto zzgl. MwSt.)
e fUr den Systemplaner oder sonstige 65,00 € (netto zzgl. MwSt.)

Wir warden uns freuen, wenn Ilhnen unser Angebot zusagt und wir gemeinsam mit Ihnen die Er-
weiterung der kommunalen Warmeplanung nach dem WPG fur Ihre und die anderen beteiligten
Gemeinden durchfuhren konnten.

Geislingen den, 31.10.2025
Rationelle Energie SUd GmbH

Matthias Weihermann /1. V. Norbert' Brenner

Geschaftsfuhrer Leiter Anlagenplanung

Rationelle Energie Sid GmbH Aufsichtsratvorsitzender Jens Buchholz Bankverbindung P e L7 Vs
Eybstrafe 98 Geschiiftsfithrer Matthias Weihermann | Kreissparkasse Goppingen o £ 2\
73312G 5 IBAN DE49 6105 H ‘
Telefon Registergericht Ul BIC GOPSDE4GXXX N
E-Mail i Steuernummer ¢ Xesc”

Internet www.x Ust.-Id-Nr. DE 159
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Beratung —
und Planung =

ANGEBOT A0753-03

VOM
31.10.2025

PROJEKT

Erweiterung des kommunalen Warmeplans im Rahmen eines Konvois
entsprechend den Anforderungen des Warmeplanungsgesetzes (WPG) fur die
Gemeinden Zell u. A, Hattenhofen und Aichelberg

KUNDE

Gemeinde Zell u. A.
Lindenstralde 1-3
73119 Zell u. A.

- nachstehend ,Gemeinde” genannt -
ANBIETER

Rationelle Energie Sud GmbH
Eybstral3e 98
73312 Geislingen an der Steige

- nachstehend ,RES” genannt -
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Angebot A0753-03 Zell u. A., Konvoi KWP Seite 2 von 3

1 PRAAMBEL

Der Klimawandel gehdrt zu den grofsten Herausforderungen unserer Zeit. Um ihm wirksam ent-
gegenzuwirken, ist ein engagierter Klimaschutz unerlasslich. Den gesetzlichen Rahmen fur die Kli-
maschutzpolitik des Landes setzt das Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-
Wuarttemberg (KlimaG BW), zuletzt novelliert am 29.07.2025.

Bisher wurde bereits der Auftrag an die RES fur eine kommunale Warmeplanung fur die Gemein-
den Zell u. A, Hattenhofen und Aichelberg nach dem KlimaG BW vergeben, welche vom Land mit
80% gefordert wurde.

Nach aktueller Lage konnen nun anstelle der bewilligten Forderung, Konnexitatszahlungen in An-
spruch genommen werden. Diese fallen in der Regel hoher aus als die Forderung und es ist kein
Eigenanteil der Kommune zu tragen.

Der Warmeplan nach WPG hat auch keine rechtliche AuBenwirkung (wie derjenige nach KlimaG
BW) und begrindet keine einklagbaren Rechte oder Pflichten.

Mit den Konnexitatszahlungen ist eine Warmeplanung nach den Vorgaben des Warmeplanungs-
gesetzes (WPG) verbunden. Diese umfasst u.a.:

starkere Offentlichkeitsbeteiligung,

genauere Ausweisung von Eignungsgebieten (8 18 WPG),

detaillierte Darstellung der Versorgungsoptionen fur das Zieljahr (8 19 WPG),
Bewertung nach Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit, Realisierungsrisiken und
THG-Emissionen.

Entsprechend dem KlimaSchG BW werden pro Gemeinde (Kleiner 10.000 EW) fur die Jahre 2025-
2028 jeweils 10.000 € und 22 ct/Einwohner jahrlich als Konnexitatszahlung vergutet. FUr die Jahre
2029 und 2030 sind 3.000 € pro Gemeinde und 9 ct/Einwohner vorgesehen. Es stehen also deut-
lich mehr Mittel zur Verfagung als bei der Férderung Uber das Land (nach unserer Berechnung
fur den Konvoi ca. 95.000 € brutto mehr!), welchen geringere zusatzliche Kosten durch den Mehr-
aufwand gegeniberstehen, siehe auch Homepage KEA (KEA Klimaschutz- und Energieagentur Ba-
den-Wuarttemberg GmbH: KlimaG BW: 834 | Finanzieller Ausgleich | Warmewende):

,Da es sich um gesetzlich festgelegte pauschale Zuweisungen handelt und nicht um Fordermittel,
mussen die Gemeinden dem Land oder den Regierungsprasidien keine Schlussabrechnung vor-
nehmen und keine Verwendungsnachweise vorlegen.”

2 TERMINE

Die Termine zur Bearbeitung werden nach individueller Vereinbarung abgestimmt.
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3  VERGUTUNG

3.1 Ermittlung der Vergiitung

FUr die Erweiterung des kommunalen Warmeplans und der Anpassung auf das WPG, haben wir
fur die beschriebenen Positionen folgenden Aufwand (jeweils netto) errechnet:

1. Zusatzliche Einbindung der Netzbetreiber §7 WPG 1.320,00 £
2. Zusatzliche Eignungsprufung nach 814 WPG 880,00 €
3. Geanderte Einteilung in Warmegebiete 818 WPG 9.900,00 €
4. Neue Darstellung Warmeversorgungsarten 819 WPG 660,00 €
5. Weitere geforderte Informationen an die Netzbetreiber 880,00 €
6. Anpassung der Umsetzungsstrategie und Malinahmen 820 WPG 1.320,00 €
7. Einarbeiten der Anderungen in den Abschlussbericht 3.520,00 €
8. Nochmalige Offentlichkeitsbeteiligung und Auslegung 880,00 €
Zusatzliche Planungskosten fur die Erweiterung nach WPG 19.360,00 €
zzgl. 19 % MwsSt. 3.678,40 €
Gesamthonorar (brutto) 23.038,40 €

Es sind ansonsten keine zusatzlichen Leistungen angeboten.

3.2 Besondere Leistungen

Besondere Leistungen fur die Technische Ausrustung werden nach Aufwand abgerechnet und
wie folgt nach Zeitaufwand vergutet:

e fUr den Projektleiter 110,00 € (netto zzgl. MwSt.)
e fUr den Planungsingenieur 95,00 € (netto zzgl. MwSt.)
e fUr den Systemplaner oder sonstige 65,00 € (netto zzgl. MwSt.)

Wir warden uns freuen, wenn Ilhnen unser Angebot zusagt und wir gemeinsam mit Ihnen die Er-
weiterung der kommunalen Warmeplanung nach dem WPG fur Ihre und die anderen beteiligten
Gemeinden durchfuhren konnten.

Geislingen den, 31.10.2025
Rationelle Energie SUd GmbH

Matthias Weihermann /1. V. Norbert' Brenner

Geschaftsfuhrer Leiter Anlagenplanung

Rationelle Energie Sid GmbH Aufsichtsratvorsitzender Jens Buchholz Bankverbindung P e L7 Vs
Eybstrafe 98 Geschiiftsfithrer Matthias Weihermann | Kreissparkasse Goppingen o £ 2\
73312G 5 IBAN DE49 6105 H ‘
Telefon Registergericht Ul BIC GOPSDE4GXXX N
E-Mail i Steuernummer ¢ Xesc”

Internet www.x Ust.-Id-Nr. DE 159

Seite 17



	VV 26.11.2025 - TOP 4  - Interkom.Wärmeplanung - Annahme Erweiterungsangebote
	Verbandsversammlung am 26.11.2025            TOP 4/öffentlich
	1. Stand der Angelegenheit
	2. Beschlussvorschlag

	Leerseite
	Zuschüsse kom. Wärmeplanung Konvoi Ost aufgrund Konnxität
	Konnexität

	Zuschüsse kom. Wärmeplanung Konvoi West aufgrund Konnexität
	Konnexität

	Infoblatt Umwltministerium
	Leerseite
	Erweiterungsangebot Konvoi Ost
	Leerseite
	Erweiterungangebot Konvoi West



